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Allgemeine Bedingungen f� r Freizeiten der Ev.Jugend Göttingen 
1. Anmeldung / Vertragsabschluss / Leistungen
Die Anmeldung zu der Freizeit erfolgt unter den in der Ausschreibung genannten verbindlichen Leistungsbeschreibungen und Preisen, unter diesen Teilnahmebedin-
gungen und den Freizeitregeln. 
Die Leistungen ergeben sich aus der Freizeitbeschreibung. Nebenabreden (Wünsche und Vereinbarungen), die den Umfang der vertraglichen Leistungen verändern, 
bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch den Veranstalter.
Die Anmeldung muss auf dem Vordruck des Veranstalters erfolgen. Der Vertrag wird rechtsgültig durch die schriftliche Bestätigung des Veranstalters. Der Vertrag kann 
vom Veranstalter fristlos gekündigt werden, wenn Angaben auf dem Anmeldevordruck falsch sind oder Bedingungen der Ausschreibung nicht eingehalten werden.

2. Zahlung des Teilnehmerbeitrages
Die Höhe des Teilnehmerbeitrages beruht auf der Tatsache, dass verschiedene kirchliche und kommunale Stellen die Freizeiten bezuschussen.
Der Teilnehmerbeitrag ist folgendermaßen auf das in der Teilnahmebestätigung genannte Konto zu zahlen:
20% innerhalb 1 Woche nach Erhalt unserer schriftlichen Bestätigung, 80% bis spätestens 4 Wochen vor Reisebeginn. 
Bei Zahlungsverzug wird kostenpflichtig gemahnt (je Mahnung 5 � ). 

3. Höhere Gewalt
Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, können Veranstalter wie 
Teilnehmer/in den Vertrag nur nach § 651 BGB (Kündigung wg. höherer Gewalt) kündigen. Der Veranstalter wird den gezahlten Reisepreis erstatten, kann  jedoch für 
erbrachte oder noch zu erbringende Leistungen eine  angemessene Entschädigung verlangen. Der Veranstalter ist verpflichtet, die infolge der Kündigung des Vertrages 
notwendigen Maßnahmen zu treffen (z.B. wenn nötig: Rückbeförderung). Die Mehrkosten für die Rückbeförderung werden von Teilnehmer/in und Veranstalter je zur 
Hälfte getragen. Übrige Mehrkosten fallen dem/ der Teilnehmer/in zur Last.

4. Rücktritt durch Veranstalter, Leistungsänderungen, Teilnahmeausschluss 
a) Der Veranstalter kann bis 4 Wochen vor Freizeitbeginn schriftlich vom Vertrag zurücktreten, wenn die in der Ausschreibung genannte Mindestteilnehmerzahl nicht 

erreicht wird.
b) Der Veranstalter ist berechtigt, den vereinbarten Inhalt des Vertrages aus rechtlich zulässigen Gründen zu ändern
c) Der Veranstalter ist verpflichtet, Teilnehmer/in bzw. Erziehungsberechtigte/n über eine zulässige Reiseabsage nach a) oder einer erheblichen Änderung einer 

wesentlichen Reiseleistung unverzüglich nach Kenntnis schriftlich zu unterrichten.
d) Bei einer erheblichen Änderung kann der/die Teilnehmer/in vom Vertrag zurücktreten oder bei einer zulässigen Freizeitabsage durch den Veranstalter die Teilnahme 

an einer gleichwertigen Freizeit verlangen, wenn der Veranstalter in der Lage ist, eine solche Freizeit aus seinem Angebot ohne Mehrpreis anzubieten. Dieses Recht 
kann binnen 1 Woche uns gegenüber schriftlich geltend gemacht werden.

e) Die Freizeitleitung ist berechtigt, eine/n Teilnehmer/in - bei wiederholtem Verstoß gegen die Freizeitregeln trotz mehrfacher Ermahnung - von der weiteren 
Teilnahme an der Freizeit auszuschließen und nach Hause zu schicken. Die Kosten hierfür sowie für eine ggfs. notwendige Begleitung gehen zu Lasten des/der 
Teilnehmenden bzw. deren/ dessen Erziehungsberechtigte/n

5. Rücktritt und Umbuchung
a) Der/die Teilnehmer/in kann jederzeit vor Freizeitbeginn von der Reise schriftlich zurücktreten.
b) Tritt ein/e Teilnehmer/in vom Vertrag zurück oder die Freizeit - ohne vom Vertrag zurückzutreten - nicht an, so kann der Veranstalter folgende Entschädigung 

verlangen:
 Bis 12 Wochen vor Reisebeginn: 20% (= Anzahlung) / bis 8 Wochen vor Reisebeginn: 50% / bis 4 Wochen vor Reisebeginn: 75%, danach bzw. bei Nichtantritt: 

100% des Teilnehmerbeitrages.  
Wir empfehlen, eine Reiserücktrittskostenversicherung und eine Versicherung zur Deckung des Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit abzuschließen.

c) Der/die Reisende hat bis zum Reisebeginn das Recht, eine Ersatzperson zu stellen. Der Veranstalter kann dem Eintritt der Ersatzperson widersprechen, wenn sie den 
besonderen Reiseerfordernissen (z.B. Alter, Wohnort,  Geschlecht, Vorbereitung...) nicht genügt oder gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen ihrer 
Teilnahme entgegenstehen. Reisende/r und Ersatzperson haften für die durch den Eintritt entstehenden Mehrkosten.

d)  Für Rücktritt oder Umbuchung wird eine pauschale Bearbeitungsgebühr von 20 Euro erhoben. 

6. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
Für die Beschaffung der in der Teilnahmebestätigung genannten erforderlichen Dokumente ist der/die Teilnehmer/in verantwortlich. Ist die Teilnahme aufgrund 
fehlender Dokumente nicht möglich, sind wir berechtigt, den/die Teilnehmer/in mit den entsprechenden Rücktrittskosten zu belasten bzw. sie/ ihn von der Freizeit  
auszuschließen.

7. Vertragsobliegenheiten und Hinweise
a) Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, hat der/die Teilnehmerin nur dann die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche, wenn es nicht schuldhaft unterlassen 

wird, einen aufgetretenen Mangel während der Reise dem Veranstalter anzuzeigen.
b) Tritt ein Reisemangel auf, muss dem Veranstalter eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung eingeräumt werden. Danach darf der/die Teilnehmer/in selbst Abhilfe 

schaffen oder bei einem erheblichen Mangel die Reise kündigen. Einer Fristsetzung bedarf es nur dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist oder vom Veranstalter 
verweigert wird oder die sofortige Abhilfe bzw. Kündigung durch ein besonderes Interesse der/des Teilnehmenden gerechtfertigt ist.

c) Eine Mängelanzeige nimmt die Freizeitleitung entgegen.
d)  Sollte es zu einem Schaden kommen, der dem Veranstalter zuzurechnen ist und nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig durch diesen herbeigeführt wurde, ist die 

Haftung für Schäden, die keine Körperschäden sind, auf den dreifachen Teilnahmebeitrag begrenzt. Die Haftung für Gepäck und persönlichen Besitz ist  
ausgeschlossen. Der Veranstalter weist  auf die Möglichkeit einer Reisegepäckversicherung hin.  -  Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere 
das Reisevertragsgesetz (§§ 651  ff. BGB). Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Teilnahmevertrages hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages 
zur Folge. 

8. Dokumentation und Datenspeicherung
a)  Während der Freizeit werden evtl. Foto-, Video- und/ oder Tonaufnahmen  gemacht. Mit einer nicht kommerziellen Verwendung und Veröffentlichung der Aufnahmen 

(z.B. Bildertreffen, Gemeindebrief, website...) erklären sich Teilnehmer/in und Erziehungsberechtigte durch die Anmeldung einverstanden. 
b)  Für die Organisation der Maßnahme speichert der Veranstalter elektronisch Daten. Diese werden nicht kommerziell genutzt. Die Teilnehmenden / Erz.ber. erklären 

sich durch die Anmeldung mit der Weitergabe notwendiger Daten an Zuschussgeber einverstanden
Ev.Jugend Göttingen
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01.-06.2011

Dresden

in Schulräumen (für Luftmatratzen und Schlaf-
säcke sorgen die Teilnehmenden selbst)

Frühstück im Gemeinschaftsquartier (Geschirr 
und Besteck sind mitzubringen; für weitere 
Verpflegung am Tag sorgen die Teilnehmenden 
selbst)

Reisebus Gö - Dresden; Dauerkarte gilt auch 
als Dauerkarte für die Öfftl. Verkehrsmittel in 
Dresden

Dauerkarte zu allen Veranstaltungen im Preis 
enthalten, gemeinsame Veranstaltungsbesuche 
werden verabredet

Jugendliche ab 15 J.

 68 � � für alle unter 26 J., Studierende
 108 � � für Teilnehmer ohne Ermäßigung
 43 �� für Grundsicherungsempfänger/innen 

und BezieherInnen von ALG-II

bei Ab- bzw. Ummeldung wird eine Gebühr von 
15 �  erhoben. Außerdem sind die Kosten für 
den reservierten Busplatz zu zahlen, wenn er 
nicht anderweitig vergeben werden kann.

Ev.Jugend Göttingen

Diakon Peter Berger

12.05.2010, 19 Uhr (voraussichtlich) 

bis 11.03.11 an Ev.Jugend Göttingen

Kirchentag 2011,
das ist die Möglichkeit,
�  „Kirche einmal ganz anders zu erleben”: als Treffen von über 100.000 

Menschen, die zusammen singen, feiern, U-bahn fahren, über Themen 
nachdenken 

�  Anstöße für neue An- und Einsichten zu bekommen
�  viel Schubkraft für den Alltag zu bekommen

Unter dem Gesamt-Thema des Kirchentages: 
gibt es unzählige Veranstaltungen, die sich in 
drei Themenbereiche aufgliedern: 

Woran hänge ich mein Herz? An Geld, Glück, Gott?
Was haben die christlichen Kirchen zu sozialer Gerechtigkeit beizutragen?

Deutschland ist im Umbruch: 
in seiner Demokratie, der Ar-

beitswelt und Wirtschaft, in der Gliederung  nach Alter 
und Bildung. 
Welche Werte halten die Gesellschaft zusammen?
Können Kirchen in aktuellen Krisen Wege weisen?
Was hat das Christentum über neue ethische Heraus-
forderungen zu sagen?

Wie viel Wachstum braucht die globalisier-
te Wirtschaft?

Der Frieden und die Sicherheit sind nicht nur in Afghanistan, im Nahen Osten oder in Teilen 
Afrikas in Gefahr. Welche Hilfe kann Entwicklungshilfe sein?

Das Vergnügen und der Spaß werden auch nicht 
zu kurz kommen – denn kulturell hat der Kirchen-
tag einiges zu bieten. Ob nun Konzerte, Filme, 
Kleinkunst oder Kabarett, es ist immer was los. 
Viele Veranstaltungen finden unter freiem Himmel 
statt.
Der Kirchentag wird mit einem Open-air-Gottes-
dienst. Direkt an die Eröffnung schließt sich der 
„Abend 
der Be-

gegnung“ an - ein Straßenfest in der Dresdner 
Innenstadt.
Jugendliche können sich im „Zentrum Jugend“ 
begegnen und dort den Sport- und Fun-Bereich 
ebenso nutzen wie den spirituellen Raum, kul-
turelle Aktionen  mitverfolgen oder diskutieren. 
Zudem werden täglich verschiedene jugendge-
mäße Themenschwerpunkte behandelt. 



Zusätzliche Bedingungen für die Fahrt zum 33.DEKT in Dresden
(diese ergänzen bzw. ersetzen die Allgemeinen Bedingungen für Freizeiten der Ev.Jugend Göttingen)

Die Ev.Jugend Göttingen bietet eine gemeinsame Fahrt zum 33.DEKT nach Dresden an. 
Es gibt zwei Möglichkeiten der Anmeldung und Teilnahme:
Gemeindegruppen: Verschiedene Kirchengemeinden bieten eigene Fahrten zum DEKT an. die Gemeinde-Jugendver-
bands-Gruppen haben eigene Vordrucke für die Teilnahme und sind selber für die TeilnehmerInnen (nachfolgend 
„TN“ genannt) ihrer Gruppen zuständig und verantwortlich. Die TN werden von eigenen Aufsichtspersonen der 
Gruppen betreut. Diese Gemeindegruppen können sich der Fahrt der Ev.Jugend Gö. anschließen und als Gruppe für 
die Fahrt der Ev.Jugend angemeldet werden. Hierfür gibt es Gruppenanmeldungsformulare.
Einzelteilnehmer aus Gemeinden, die nicht mit einer Gruppe zum Kirchentag fahren, können sich direkt bei der 
Ev.Jugend Göttingen anmelden. Hierfür gibt  es Einzelanmeldungsformulare.
Diese zusätzlichen Bedingungen gelten für alle Teilnehmenden der Kirchentagsfahrt der Ev.Jugend Göttingen 
(Gemeindegruppen und Einzelteilnehmende).
Die Anmeldungsannahme erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs. Sobald die Busplätze belegt sind, kommen die 
weiteren Kirchentags-Interessenten auf eine Warteliste. Sollten belegte Plätze frei werden, erfolgt das Nachrücken 
aufgrund dieser Warteliste.
Der Teilnehmerbeitrag ist in voller Höhe eine Woche nach Erhalt der schriftlichen Teilnahmebestätigung auf das Kto. 
968308204 bei der Postbank Hamburg (BLZ 20010020) mit dem Stichwort „DEKT11“ zu zahlen. Bei Ab- bzw. 
Ummeldung wird eine Gebühr von 15 �  erhoben, außerdem ist der ggfs. nicht beanspruchte Busplatz zu zahlen.

Alle TN sollten an ihre Krankenkassen-Scheckkarte denken und sie bei sich führen. Für Wertsachen aller Art 
übernehmen Ev. Jugend Göttingen und Ev. Kirchenkreis-Jugenddienst Göttingen keinerlei Haftung!
Da es sich beim Kirchentag um eine Großveranstaltung mit vielen Einzelveranstaltungen handelt, werden die TN 
nicht immer in der Gesamtgruppe zusammen sein, sondern auch in Kleingruppen Veranstaltungen besuchen. Die 
Zusammensetzung der Kleingruppen (bei Minderjährigen mind. 3 Personen) wird gemeinsam jeweils 1x am Tag 
verabredet. 
Treffpunkte während des Kirchentages:
Die Einzel-TN treffen sich regelmäßig einmal täglich nach Absprache (meistens in der Mittagszeit und möglichst an 
einem zentralen Ort, wobei Ausnahmen aus Programmgründen nach Absprache mit der Fahrtleitung möglich sind). 
Diese gemeinsamen Treffen und Veranstaltungen sind für alle minderjährigen TN verbindlich. Ob die TN der 
Gemeindegruppen sich auch täglich einmal treffen, entscheidet die jeweilige Gruppenleitung. 
Darüber hinaus wird es Verabredungen im Quartier geben, die alle einzuhalten haben.
Hin- und Rückfahrt erfolgt gemeinsam. Eine verspätete An- bzw. eine frühere Abreise (z.B. selbstorganisiert) ist 
nicht möglich.
Alle TN übernachten in dem der Gruppe zugewiesenen Gemeinschaftsquartier. Der abendliche Rückkehrtermin, der 
von uns verabredet wird, ist für alle verbindlich.

Schüler/innen können für die Fahrt zum Kirchentag voraussichtlich vom Unterricht befreit werden.
Zivildienst- und Wehrdienstleistende müssen Sonderurlaub beantragen; ArbeitnehmerInnen können Sonderurlaub u. 
ggfs. Bildungsurlaub beantragen.
Die Preise setzen sich wie folgt zusammen:

*)  Ermäßigungsberechtigt sind Jugendliche unter 26, 
Studierende (Ausweis), Behinderte (Ausweis)

**)  gilt für Bezieher von Grundsicherungsleistungen 
bzw. ALG-II

***) Die Dauerkarte beinhaltet Tagungsmappe (Eintritt 
zu fast allen Kirchentagsveranstaltungen), Fahrt-
ausweis für Öfftl. Verkehrsmittel, freier Eintritt in 
Museen

erm.* normal Fam. Förder**

Dauerkarte 
***

49 � 89 � 138 � 24 �

Quartier-
pauschale, 
Frühstück

19 � 19 � 38 � 19 �

Fahrtkosten werden vom Kirchenkreis Göttingen 
übernommen (ca. 27 ��

Summe 68 � 108 �  176 � 43 �


